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Auf Grund der §§ 4 Abs. 2, 14, 28 Abs. 
1, 124 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
vom 21. April 1993 (GVBl. S. 301, ber. 
S. 445) ) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juni 1999 (GVBl. S. 
345), geändert durch Gesetz vom 24. 
November 2000 (GVBl. S. 482), der §§ 
2, 7, 9, 17, 26, 33, 34, 35, 37 (soweit 
einschlägig) des Sächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (SächsKAG) vom 
16. Juni 1993 (GVBl. S. 502), geändert 
durch Gesetz vom 19. Oktober 1998 
(GVBl. 19/1998 S. 505), des § 25 des 
Verwaltungskostengesetzes des Frei-
staates Sachsen (SächsVwKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
24.September 1999 (GVBl. S. 545), 
des § 52 Abs. 2 des Gesetztes über die 
Schiedsstellen in den Gemeinden des 
Freistaates Sachsen vom 27. Mai 1999 
(SächsGVBl. S. 247), der §§ 21 und 51 
des Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (SächsStrG) vom 21.Januar 
1993 (SächsGVBl.S 93), i.d.F. vom 4.Juli 
1994 (Sächs GVBl. S. 1261), der §§ 6 
Abs. 2, 21, 22, 23 und 28 Abs.1 des 
Gesetzes über den Brandschutz und 
die Hilfeleistungen der Feuerwehren 
bei Unglücksfällen und Notständen im 
Freistaat Sachsen (SächsBrandschG) 
vom 28.Januar 1998 (SächsGVBl. S. 
54) i.d.F. vom 23.Juni 1999 (SächsGV-
Bl. S. 338) sowie der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministerium des 
Inneren über die Aufwandsentschä-
digung der Kreisbrandmeister und 
der ehrenamtlichen Angehörigen der 
Feuerwehren im Freistaat Sachsen 
(Fw-EntschVO) vom 28. Dezember 
1999, des §§ 63 Abs. 2, § 57 Abs. 1 und 
102 Abs.1 des Sächsischen Wasserge-
setzes (SächsWG) vom 21.Juli 1998 
(SächsGVbl., S.393), i.d.F. vom 25.Juni 
1999(SächsGVBl. S.398), der §§ 22 
und 50 Abs.1 Punkt 4 des Sächsischen 
Gesetzes über Naturschutz und Land-
schaftspflege (SächsNatSchG)i.d.F. 
vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBl. 
S.1601, ber. 1995, S. 106), der §§ 49 
Abs. 6 und 83 Abs. 1 Nr.4 und Abs. 3 der 
Sächsischen Bauordnung (SächsBauO) 
vom 20. Juli 1990 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 1999 
(GVBl. S. 86, ber. S 186), geändert 
durch Gesetz vom 14. Dezember 
2000 (GVBl. S. 513) hat der Stadtrat 
der Stadt Radeburg in seiner Sitzung 
am 22.11.2001  folgende Satzung zur 
Anpassung örtlicher Satzungen an 
den Euro (Euro-Anpassungs-Satzung) 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Ver-
waltungskosten für Amts-
handlungen in weisungs-
freien Angelegenheiten
(Verwaltungskosten-sat-

zung) 
Die Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshand-
lungen in weisungsfreien Angelegen-
heiten (Verwaltungskostensatzung) 
in der Fassung vom 18.05.2000, ver-
öffentlicht im Radeburger Anzeiger 
Nr. 10/2000 am 26.05.2000 wird wie 
folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühr 
bemisst sich nach dem als Anlage zu 
dieser Satzung beigefügten Kosten-
verzeichnis. Die Gebührenhöhe richtet 
sich nach dem Verwaltungsaufwand 

Satzung zur Anpassung kommunaler Satzungen an den Euro
(Euro-Anpassungssatzung)

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Radeburg

der an der Amtshandlung beteiligten 
Behörden und Stellen (Kostendek-
kungsgebot) und nach der Bedeutung 
der Angelegenheit für die Beteiligten. 
Ausnahmen vom Kostendeckungsge-
bot sind nur zulässig, wenn dies aus 
Gründen der Billigkeit erforderlich 
ist. Die Gebühr darf nicht in einem 
Missverhältnis zu der Amtshandlung 
stehen.
Für Amtshandlungen, für die im 
Kostenverzeichnis weder eine Ver-
waltungsgebühr bestimmt ist, noch 
Gebührenfreiheit entsprechend §§ 3 
und 4 SächsVwKG besteht, wird eine 
Gebühr von 2,50 Euro bis 25.000,00 
Euro erhoben.“

2. Das Kostenverzeichnis der Stadt 
Radeburg, Anlage zur Verwaltungs-
kostensatzung vom 18.05.2000 erhält 
folgende Fassung:

„Kostenverzeichnis der Stadt Rade-
burg

Anlage zur Satzung über die Erhe-
bung von Verwaltungskosten für 
Amtshandlungen in weisungsfreien 
Angelegenheiten 

1. Allgemeine Amtshandlungen

1. Abschriften / Fotokopien
(Es erfolgen keine Abschriften fremd-
sprachiger Texte!)
1.1. Abschriften je angefangene 
Seite für die ersten 50 Seiten 0,50 Euro
für jede weitere Seite 0,15 Euro
1.2. wenn die Anfertigung einer Ab-
schrift besonders zeitraubend oder 
kostspielig ist (z.B. Tabelle, Listen, 
Verzeichnisse) je angefangene Seite
für die ersten 50 Seiten 2,50 Euro
für jede weitere Seite 0,75 Euro 
1.3. Ausfertigung und Abschrift für 
den Dienstgebrauch einer Behörde 
oder für Lehr-, Studien- und ähnliche 
Zwecke je angefangene Seite 0,05 
Euro 
1.4. Fotokopien
bis Format A 4  0,25 Euro
Format A 3  1,00 Euro

2. Beglaubigungen

2.1. Beglaubigung von Unterschrif-
ten 2,50 Euro
2.2. Beglaubigung von Abschriften, 
Fotokopien und dergleichen
  0,50 Euro
je angefangene Seite, mindestens 
jedoch 2,50 Euro, höchstens die für die 
Erteilung des Originals vorgesehene 
Gebühr
Anmerkung: 
Ist die Erteilung des Originals gebüh-
renfrei, beträgt die Gebühr 0,50 Euro 
je angefangene Seite,   
  mind. jedoch 2,50 Euro

2.2.1. bei Schriftstücken, die nicht in 
deutscher Sprache abgefasst sind 
1,00 Euro je angefangene Seite, 
  mind. jedoch 3,00 Euro
2.2.2. Beglaubigungen von Abschrif-
ten, Fotokopien und dergleichen, die 
die Behörde selbst hergestellt hat 
  2,50 Euro
ohne Rücksicht auf die Zahl der ange-
fangenen Seiten

3. Erteilung einer Bescheinigung  
  2,50 bis 50,00 Euro

4. Aufnahme einer Niederschrift, eines 
Antrages oder einer Erklärung, die von 
Privatpersonen zu deren Nutzen ge-
wünscht wird (die Niederschrift über 
die Erhebung von Rechtsbehelfen ist 
ausgenommen)
 je angefangene halbe Stunde  

  7,50 Euro

5. Erteilung einer Zweitschrift
½ der für die Erstschrift vorgesehenen 
Gebühr,  mind. 2,50 Euro
ist die Erteilung der Erstschrift gebüh-
renfrei, beträgt die Gebühr 
  0,50 Euro
je angefangene Seite, mind. aber 
  2,50 Euro

6. Akteneinsicht 
Einsichtgewährung in Akten und 
amtliche Bücher, Karteien, Register, 
und dergleichen, soweit sie nicht zur 
Einsichtnahme öffentlich ausgelegt 
sind und wenn in einer anderen Tarif-
nummer keine Gebühren vorgesehen 
sind oder soweit die Einsicht nicht in 
einem gebührenpflichtigen Verfahren 
gewährt wird 0,50 Euro je Akte 
oder Buch,  mind. 2,50 Euro

Überlassung von Akten für die Ver-
folgung zivilrechtlicher Ansprüche 
und Interessen (z.B. alte Bauakten),  
Ausleihdauer 14 Tage 
  25,00 Euro je Vorgang

7. Ausstellung eines Zeugnisses über 
das Nichtbestehen bzw. die Nicht-
ausübung eines Vorkaufsrechts nach 
§ 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB   
  20,00 Euro

8. Vorrangseinräumungs-, Pfandent-
lassungs- und sonstige Erklärungen 
zugunsten von Grundpfandrechten 
Dritter, insbesondere gegenüber 
Auflassungsvormerkungen und Vor-
kaufsrechten, sowie Belastungsge-
nehmigungen bis zu 5.000 Euro des 
Nominalbetrages des vortretenden 
höchstens jedoch des zurücktre-
tenden Grundpfandrechts oder des 
betroffenen  Teilbetrages  25,00 Euro
für jede weitere angefangenen 
5.000 Euro  5,00 Euro

9. Löschungsbewilligungen zugun-
sten von Grundpfandrechten Dritter 
bis zu 5.000 Euro des Nominalbetrages 
des vortretenden, höchstens jedoch 
des zurücktretenden Grundpfand-
rechtes 
  25,00 Euro
für jede weitere angefangenen 
5.000 Euro  5,00 Euro

10. Löschungsbewilligungen, Vor-
rangseinräumungs-, Pfandentlas-
sungs- und sonstige Erklärungen 
(Baulastenübernahmeerklärung) für 
Rechte, die nicht unter Ziffer 9 fallen  
  25,00 bis 100,00 Euro

11. Abgabe von Bauleitplänen bis 
zur  Größe von 0,2 m²  4,00 Euro, 0,5 
m²  6,00 Euro, 1,0 m² 10,00 Euro, über 
1,0 m² 
  15,00 Euro

12. Nachnutzung des Kartenwerkes 
der Stadt Radeburg

12.1. Die Nachnutzung je Kartenblatt 
beträgt 25 % der anfallenden Kosten 
für die Grundkarten - Gebühr pro 
Kartenblatt

Kategorie I    640,00 Euro
Kategorie 2 1.400,00 Euro
Kategorie 3 1.920,00 Euro
Kategorie 4 2.560,00 Euro
12.2. Für die Bereitstellung eines Aus-
zuges aus dem jeweiligen Kartenblatt 
zur Darstellung von Einzelgrundstük-
ken wird folgende Gebühr festgesetzt:
Format DIN A 4 15,00 Euro 
Format DIN A 3  23,00 Euro

13. Unterlagen von Ingenieur-Büros 
(mit Leistungsangebot) für Ausschrei-
bungen je Leistungsverzeichnis 
  2,50 bis 25,00 Euro

14. Genehmigung zur Einleitung von 
Abwasser in die gemeindliche Abwas-
seranlage einschließlich Abnahme 
100,00 Euro

15. Erteilung eines Negativzeugnisses 
nach § 20(2) BauGB  
  30,00 Euro

16. Teilungsgenehmigung 
nach § 19 BauGB 30,00 Euro

17. Fristverlängerungen

17.1. Verlängerung einer Frist, deren 
Ablauf einen neuen Antrag auf Er-
teilung einer gebührenpflichtigen 
Genehmigung, Erlaubnis oder Bewil-
ligung erforderlich machen würde 
1/10 bis 1/4 der für die Genehmigung 
oder Bewilligung vorgesehenen Ge-
bühr, mind.  2,50 Euro

17.2. Fristverlängerung in anderen 
Fällen  2,50 bis 25,00 Euro

18. Bearbeitung von Bürgschaftsanträ-
gen  250,00 Euro

19. Amtshandlungen im Vollstrek-
kungsverfahren
19.1. Mahnungen 
Mahngebühren bis 100,00 Euro  
   
 2,50 Euro
ab 101,00 Euro bis 250,00 Euro   
  
  5,00 Euro
ab 251,00 Euro bis 500,00 Euro 
   
 7,50 Euro
ab 501,00 Euro bis 1.500,00 Euro 
  
 10,00 Euro
ab 1.501,00 Euro      
bis 2.500,00 Euro 
  15,00 Euro
ab 2.501,00 Euro bis ~ 25,00 Euro

19.2. Pfändungen gem. §§ 14, 15 
SächsVwVG 
 Pfändungsgebühr gem. Gebühren-
tabelle zu § 13 Abs. 1 GVKostG

19.3. Verwertung von Sicherheiten 
 2,5fache Pfändungsgebühr unter 
Beachtung des § 21 GVKostG

19.4. Androhung von Zwangsmitteln 
gem. § 20 SächsVwVG, soweit sie nicht 
mit dem Verwaltungsakt verbunden 
sind, durch den die Handlung, Dul-
dung oder Unterlassung aufgegeben 
wird
  10,00 bis 50,00 Euro 

19.5. Festsetzung von Zwangsgeld 
gem. § 22 SächsVwVG            
  
 2,50 bis 1.000,00 Euro

19.6. Anwendung der Zwangsmittel 
Ersatzvornahme oder unmittelbarer 
Zwang gem. §§ 24 oder 25 Sächs
VwVG 
  25,00 bis 1.000,00 Euro

19.7. Entscheidung über unzulässige 
oder unbegründete Einwendungen 
gegen die Vollstreckung, die den zu 
vollstreckenden Anspruch betreffen

19.7.1. bei Geldansprüchen 1/2 der 
Gebühr Ziff.20.2; mind. 5,00 Euro
19.7.2.   sonst 5,00 bis 100,00 Euro

20. Ersatz von Hundesteuer-
marken 1,50 Euro

21. Genehmigungen, Erlaubnisse, Aus-
nahmebewilligungen und andere zum 
unmittelbaren Nutzen der Beteiligten 
vorgenommene Verwaltungstätigkeit, 
wenn keine andere Gebühr vorge-
schrieben ist 
  
 5,00 bis 50,00 Euro

22. Verwaltungstätigkeiten, die nach 
Art und Umfang in der Gebührensat-
zung nicht näher bestimmt werden 
können und die 
- mit keiner besonderen Mühe ver-
bunden sind, je angefangene halbe 
Stunde   5,00 Euro
- mit besonderer Mühe verbunden 
sind, je angefangene halbe Stunde 
  
 12,50 Euro

2. Archiv

1. für familiengeschichtliche Auskünf-
te aus dem Archiv wird die Gebühr 
nach dem Zeitaufwand erhoben je 
angefangene halbe Arbeitsstunde 
  
 12,50 Euro

2. schriftliche Auskünfte aus Urkunden 
und alten Akten 
  je Seite  2,50 Euro

für jede weitere Ausfertigung 
  je Seite  0,50 Euro
 
daneben kann die Gebühr nach Pkt. 
2.1. erhoben werden.

3. Schulen

1. zusätzl. Schulbesuchsbescheini-
gung 
5,00 Euro 
2. Zweitschrift bei Verlust Original-
zeugnis 20,00 Euro

3. Ausstellung einer Zweitschrift bei 
Verlust eines Schülerausweises 
  
 2,50 Euro

4. Beglaubigung der Kopie eines 
Originalzeugnisses (gegebenenfalls 
einschließlich Herstellung der Kopie) 
             
2,50 Euro

4. Ordnung und Gewerbe
5. Fundsachen

Aufbewahrung einschließlich Aushän-
digung an den Verlierer
 
1. bei Sachen bis zu 500,00 Euro Wert  
    2 % des Wertes jedoch mind.
    2,50 Euro

2. bei Sachen über 500,00 Euro Wert
    2 % von 500 Euro und 
    1 % des Mehrwertes

3. bei Tieren              
  5,00 Euro bis 50,00 Euro
    zuzügl. der Unterbringungskosten“

Artikel 2
Änderung der Satzung über die 
Entschädigung der ehrenamtlichen 
Friedensrichter der Stadt Radeburg

Die Satzung über die Entschädigung 
der ehrenamtlichen Friedensrichter 
der Stadt Radeburg in der Fassung 
vom 29.06.2000, veröffentlicht im 
Radeburger Anzeiger Nr. 14/2000 vom 
04.08.2000 wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der Durchschnittssatz für den 
Ersatz des Verdienstausfalls beträgt 
je Stunde 10,00 Euro bis zu 8 Stunden 
am Tag (Tageshöchstsatz).“

2. § 4 Abs. 1 erhält  folgende Fassung:

„(1) Für jeden Sprechtag/Verhand-
lungstag wird den tatsächlich teil-
nehmenden Friedensrichtern zur 
Entschädigung des Zeitaufwandes ein 
pauschales Sitzungsgeld in Höhe von 
15,00 Euro gezahlt.“

Artikel 3
 
Änderung der Satzung der Stadt Rade-
burg über Erlaubnisse und Gebühren 
für die Sondernutzung der öffentli-
chen Straßen in der Stadt Radeburg

Die Satzung der Stadt Radeburg über 
Erlaubnisse und Gebühren für die Son-
dernutzung der öffentlichen Straßen 
in der Stadt Radeburg in der Fassung 
vom 29.06.2000 veröffentlicht im 
Radeburger Anzeiger Nr. 13/2000 am 
14.07.2000 wird wie folgt geändert:

1. § 19 Abs. 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Beträge unter 5,00 Euro werden 
nicht erstattet.“

2. Das Gebührenverzeichnis, Anlage 
zur Satzung, erhält folgende Fassung:

„Anlage 1
Gebührenverzeichnis:
(Tabelle- siehe Seite 18)“

9.  Gewerbeabmeldung 
nach § 14 (1) GewO

10.  Gewerbeanmel-
dung für einen Han-
delsvertreter nach  § 14 
(1) GewO

11. Geeignetheitsbestä-
tigung für Spielgeräte 
nach 
§ 33 c Abs. 3 GewO

12. Gestattung nach § 
12 Gaststättengesetz

 10,0 
Euro

 15,00 
Euro

 
 50,00 

Euro

  

25,00 bis
750,00 

Euro

1. Genehmigung Lager-
feuer

2. Erstellen von Sonderge-
nehmigungen nach Sat-
zung über Sondernutzung 
öffentlicher Straßen und 
Plätze

3. Fällgenehmigungen nach  
§ 8 der Satzung zum Schut-
ze des Gehölzbestandes 

4. einfache Gewerbeaus-
künfte nach § 14 (8) GewO

5. erweiterte Gewerbeaus-
künfte nach § 14 (8) GewO

6. Gewerbeanmeldung für 
eine Betriebsstätte nach § 
14 (1) GewO

7. Gewerbeanmeldung für 
eine Zweig-NL nach § 14 
(1) GewO

8. Gewerbeummeldung/
-erweiterung nach § 14 (1) 
GewO

   10,25 
Euro

   10,25 
Euro

 10,25 
Euro

  5,10 
Euro

  10,25 
Euro

   30,00 
Euro

 25,50 
Euro

 20,00 
Euro
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Artikel 4 

Änderung der Feuerwehr-gebüh-
rensatzung der Stadt Radeburg 

über Kostenersatz und Kostener-
stattung

für Hilfeleistungen der
freiwilligen Feuerwehren

Die Feuerwehrgebührensatzung der 
Stadt Radeburg über Kostenersatz und 
Kostenerstattung für Hilfeleistungen 
der freiwilligen Feuerwehren in der 
Fassung vom 29.06.2000, veröffent-
licht im Radeburger Anzeiger Nr. 
14/2000 am 04.08.2000 wird wie folgt 
geändert:

1. Die Gebührenordnung, Anlage zur 
Satzung, erhält folgende Fassung:

„Gebührenordnung

1. Personelle Leistungen

1. Offizier  15,00 Euro/h
2. Mannschaft 10,00 Euro/h
3. Einsatzleiter/Wachhabender  
    15,00 Euro/h
4. Wach-u.Sicherheitsposten  
  10,00 Euro/h

2. Dienst-, Sonderfahrzeuge und 
Geräte

2.1. Einsatz von Dienst-u. Sonderfahr-
zeugen einschließlich der Normbe-
stückung

1. Krad 
  25,00 Euro/h

2. Katastrophenschutzfahrzeug  
  155,00 Euro/h
3. LF 16 150,00 Euro/h
4. LF 8 135,00 Euro/h 
5. TLF 16/24 180,00 Euro/h 
6. DL 25 150,00 Euro/h
7. KLF (B1000) 115,00 Euro/h
8. LF 8/6 180,00 Euro/h
9. TSF W 115,00 Euro/h

2.2. Einsatz von Spezialanhängern 
einschließlich Normbestückung so-
wie Pkw

1. TSA mit TS 8 35,00 Euro/h
2. AL 23,00 Euro/h 
3. Sandanhänger 40,00 Euro/h 
4. Transportanhänger 20,00 Euro/h
5. BLA 30,00 Euro/h 
6. STA (Schläuche 
nach 2.2. berechnen) 25,00 Euro/h
7. Pkw 52,00 Euro/h
8.Vierflaschengerät 52,00 Euro/h

2.3. Einsatz von sonstigen Geräten und 
Ausrüstungen

1.  TS 8 18,00 Euro/h
2.  Motorkettensäge 20,00 Euro /h 
3.  Feldküche 26,00 Euro /h 
 4.  Aggregat 3 und 5 KVA 
  26,00 Euro /h
5.  LSG 26,00 Euro /h
6.  Kettensäge/Hebekissen  
  87,00 Euro /h
7.  Schlauchboot 52,00 Euro /h
8.  Werkzeugsatz (Holz, Metall, Stein) 
8,00 Euro /h
9.  Zelt 34,00 Euro /h
10. Motortrennschleife 
  26,00 Euro /h
11. Teleskopspreizer 26,00 Euro /h

12. Hydraulisches Schneidgerät 
  
 36,00 Euro /h
13. Permanentsauger 26,00 Euro /h
14. Hochleistungssauger 
  
 26,00 Euro /h
15. Druckschlauch B 8,00 Euro /d
16. Druckschlauch C 6,00 Euro /d
17. Verteiler  5,00 Euro /d
18. Standrohr mit U-Hydrant, -Schlüs-
sel  6,00 Euro /d
19. Strahlrohr 3,50 Euro /d
20. Übergangsstück  0,50 Euro /d
21. Wasserstrahlpumpe 
  4,00 Euro /d
22. Kübelspritze  5,00 Euro /d
23. Druckluftatemgerät 
  
 20,00 Euro /d
24. Schutzmaske 8,00 Euro /d
25. Handfeuerlöscher 10,00 Euro /d
26. Sicherheitsgurt 
10,00 Euro /d 
27. Saugschlauch 3,50 Euro /d
28. Saugkorb 2,50 Euro /d
29. Hydranten-Kupplungsschlüssel 
  
 2,00 Euro /d 
30. Steckleiter (zweiteilig) 
  
               13,00 Euro /d
31.Steckleiter (vierteilig) 
  
 38,00 Euro /d
32. sonstige Geräte 
 2,50 Euro /d 
  
3. Sonstige Leistungen

3.1. Gebühren für mißbräuchliche 
Alarmierung

1. ausgerückte Fahrzeuge 
  
 nach Pkt.2
2. zerstörte Meldescheibe mit Monta-
ge 26,00 Euro
3. Feststellung über Telefon 
  
 40,00 Euro
 
3.2.Gebühren für das Aufbewahren 
von Fahrzeugen bzw. Gegenständen

1. Grundgebühr je Stück 
  
 10,00 Euro
2. zusätzliche Gebühr pro Tag 
  
- Fahrrad 2,50 Euro
 - Moped und Gleichgestellte 
  
    5,00 Euro
 - Motorrad 8,00 Euro
 - Motorrad mit Beiwagen 
  
            10,00 Euro
 - Pkw 46,00 Euro
 - Lkw 52,00 Euro
 - Lkw mit Hänger 77,00 Euro
 - Boote 26,00 Euro
 - sonstiges 8,00 Euro

3.3. Gebühren bei groben Verunreini-
gungen von Fahrzeugen und Anlage, 
die subjektiv fahrlässig verursacht 
wurden zuzüglich laut Pkt. 1 für deren 
Beseitigung 
  
26,00 Euro  
3.5. Berechnungsbasis für die   Einsätze
 je Stunde 
  
 jede angefangene Stunde zählt als 
volle Stunde
 je Tag 
  
 jeder angefangene Tag zählt als 
voller Tag (24 h)“

Artikel 5

Änderung der Satzung der Stadt 
Radeburg über die Entschädi-

gung von Mitgliedern der freiwil-
ligen Feuerwehr Radeburg und 

der Freiwilligen Feuerwehren der 
Ortsteile Bärwalde, Berbisdorf, 

Bärnsdorf, Volkersdorf und Groß-
dittmannsdorf

Die Satzung der Stadt Radeburg über 
die Entschädigung von Mitgliedern 
der freiwilligen Feuerwehr Radeburg 
und der Freiwilligen Feuerwehren der 
Ortsteile Bärwalde, Berbisdorf, Bärns-
dorf, Volkersdorf und Großdittmanns-
dorf in der Fassung vom 29.06.2000, 
veröffentlicht im Radeburger Anzeiger 
Nr. 14/2000 am 04.08.2000 wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Leiter der Ortsfeuerwehren er-
halten eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von monatlich 51,15 Euro.“

2. § 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die Jugendfeuerwehrwarte in 
den Ortsfeuerwehren erhalten eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 
20,45 Euro monatlich.“

3. § 1 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„(4) In jeder Ortsfeuerwehr erhält ein 
Gerätewart eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 46,00 Euro mo-
natlich. Diese Summe kann auch auf 
mehrere Gerätewarte der jeweiligen 
Wehr aufgeteilt werden.“

Artikel 6
Änderung der Wasserwehr-sat-

zung der Stadt Radeburg

Die Wasserwehrsatzung der Stadt Ra-
deburg in der Fassung vom 18.01.2001, 
veröffentlicht im Radeburger Anzeiger 
Nr. 4/2001 am 02.03.2001 wird wie 
folgt geändert:

§ 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis 1.000,00 Euro 
geahndet werden.“

Artikel 7
Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Märkte der Stadt 

Radeburg

Die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Märk-
te der Stadt Radeburg in der Fassung 
vom 13.01.2000, veröffentlicht im 
Radeburger Anzeiger Nr. 2/2000 am 
28.01.2000, wird wie folgt geändert:

Die Anlage zur Satzung erhält folgen-
de Fassung:
„Anlage zur Markgebührenordnung
Gebührentarif für die Benutzung der 
Märkte der Stadt Radeburg

Die Gebühr beträgt je Markttag für 
einen:
1.    Marktstand 
  
 3,00 Euro
  /angefangener Frontmeter/Tag
2. Tisch, der zusätzlich zum
zum Stand aufgebaut wird 
  
 5,00 Euro
3. Kleiderständer außerhalb
des Verkaufsstandes 2,50 Euro

4.   Verkaufsmobile oder Verkaufsan-
hänger 3,50 Euro
  /Frontmeter/Tag

5.   Benutzung 220 V Stromanschluss 
/ Tag 2,50 Euro

6.   Benutzung 380 V Stromanschluss 
/ Tag 5,00 Euro

7.   Parkplatz / Tag 5,00 Euro“

Artikel 8

Änderung der Satzung zum 
Schutz des Gehölzbestandes der 

Stadt Radeburg

Die Satzung zum Schutz des Gehölz-
bestandes der Stadt Radeburg in 
der Fassung vom 25.02.2000, veröf-
fentlicht im Radeburger Anzeiger Nr. 
5/2000 am 10.03.2000, wird wie folgt 
geändert:

§ 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Ordnungswidrigkeiten können 
von der Stadt mit Verwarnungsgeld 
(§ 56 Ordnungswidrigkeitengesetz in 
Verbindung mit der Verordnung der 
Sächsischen Staatsregierung über 
die Zuständigkeiten nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten vom 
06.05.1991) oder mit Geldbuße auf 
der Grundlage des § 61 Abs. 1 Punkt 
1 und  Abs. 2 Punkt 1 SächsNatSchG 
geahndet werden.“

Artikel 9

Änderung der Satzung der Stadt 
Radeburg über die Verpflichtung 
der Straßenanlieger zum Reini-

gen, Schneeräumen und Streuen 
der Gehwege

Die Satzung der Stadt Radeburg über 
die Verpflichtung der Straßenanlieger 
zum Reinigen, Schneeräumen und 
Streuen der Gehwege in der Fassung 
vom 29.06.2000, veröffentlicht im 
Radeburger Anzeiger Nr. 14/2000 am 
04.08.2000, wird wie folgt geändert:

§ 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Gemäß dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten des Freistaates 
Sachsen (SächsOWiG) 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 ist die Stadt als Ver-
waltungsbehörde für die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten zuständig. 
Ordnungswidrigkeiten können nach § 
124 Abs.2 SächsGemO mit Geldbuße 
geahndet werden. Die Ordnungs-
widrigkeiten nach § 8 Abs. 1 dieser 
Satzung können gemäß § 52 Abs. 
2 SächsStrG i.V.m. § 17 Abs. 1 und 2 
OwiG mit einer Geldbuße geahndet 
werden.“

Artikel 10
Änderung der Satzung über die 
Gestaltung, Größe und Zahl der 

Stellplätze und Garagen für Kraft-
fahrzeuge sowie Abstellplätze für 
Fahrräder und über die Ablösung 

der 
Stellplatzverpflichtung

Die Satzung der Stadt Radeburg 
über die Gestaltung, Größe und 
Zahl der Stellplätze und Garagen für 
Kraftfahrzeuge sowie Abstellplätze 
für Fahrräder und über die Ablösung 
der Stellplatzverpflichtung in der Fas-
sung vom 23.04.1994, veröffentlicht 
im Radeburger Anzeiger Nr. 7/94 am 
22.04.1994, wird wie folgt geändert:

1. § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die Höhe des Ablösebetrages für 
einen Pkw-Stellplatz bzw. einen Stell-
platz in der Größe von 30 qm wird auf 
3580,00 Euro festgesetzt.“

2. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Ordnungswidrigkeiten können 
nach § 81 Abs. 3 SächsBauO mit einer 
Geldbuße  geahndet werden, jedoch 
mindestens mit einer Geldbuße im 

doppelten Wert jedes nicht erbrach-
ten Stellplatzes.“

Artikel 11

Änderung der Satzung über die 
Entsorgung von Kleinkläranlagen 

und abflusslosen Gruben

Die Satzung der Stadt Radeburg über 
die Entsorgung von Kleinkläranlagen 
und abflusslosen Gruben in der Fas-
sung vom 19.05.2000, veröffentlicht 
im Radeburger Anzeiger Nr. 10/2000 
vom 26.05.2000 wird wie folgt ge-
ändert:
Anlage 1 über die Entsorgung von 
Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Gruben zum § 8 – Erhebungsgrund-
satz erhält folgende Fassung:

„ Anlage 1
über die Entsorgung von Kleinkläran-
lagen und abflusslosen Gruben zum § 
8 – Erhebungsgrundsatz 

Nach vorgenannter Satzung erhebt 
die Stadt Radeburg für die Entsorgung 
von Fäkalienschlamm aus Kleinkläran-
lagen und abflusslosen Gruben eine 
Entsorgungsgebühr.

Die Entsorgungsgebühr beträgt für:

1.Fäkalienschlamm aus Kleinkläranla-
gen (Hauskläranlagen), Fäkalien aus 
abflusslosen Gruben und Behältern 
mit Trockentoilettenanschlüssen 
16,62 Euro/m³

2.Abwasser/Fäkalien aus abflusslo-
sen Gruben (gesammeltes häusli-
ches Schmutzwasser aus Küchen-, 
Wasch-, Bade-, Aborträumen und 
ähnliche genutzten Räumen) 
 
   9,56 Euro/m³

 Die Entsorgungsgebühren (1. und 2.) 
beinhalten die Behandlungsgebühren 
und die Transportkosten sowie die 
kaufmännische Betreuung.

3 .den Zuschlag je  zusätz l iche 
Schlauchlänge (als zusätzliche 
Schlauchlänge gelten Längen über 
20 m) 0,51 Euro

  /zusätzl. Schlauchlänge
 zuzüglich der gesetzlichen Mehr-

wertsteuer

4.Erschwernis bei Verunreinigung mit 
artfremden Gegenständen 
 
 auf Nachweis des

  Abfuhrunternehmers

5.Erschwernis, wenn der Kunde die 
jährliche Leerungspflicht nicht ein-
gehalten hat und sich dadurch der 
Grubeninhalt verfestigt 
 
 17,90 Euro / 30 Minuten

  zuzüglich der 
  gesetzlichen Mehrwertsteuer

6.   Vergebliche Anfahrt – Verrechnung 
pro Anfahrt 
  
 17,90 Euro
       
 zuzüglich der 
  gesetzlichen Mehrwertsteuer“

Artikel 12

Änderung der Wasserversor-
gungssatzung der Stadt Rade-

burg

Die Wasser versorgungssatzung 
der Stadt Radeburg in der Fassung 
vom19.05.2000, veröffentlicht im 
Radeburger Anzeiger Nr. 10/2000 vom 
26.05.2000 wird wie folgt geändert:

§ 25 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schä-
den unter 15,00 Euro.“

Artikel 13

Inkrafttreten, Übergangs-
vorschrift

Diese Satzung tritt am 01. Januar 
2002 in Kraft. Für Abgaben, die bereits 
vor diesem Zeitpunkt entstanden 
und erst nach dem 31. Dezember 
2001 zu entrichten sind, sind für die 
Bemessung der Abgaben die Sat-
zungsbestimmungen anzuwenden, 
die zum Zeitpunkt der Entstehung 
der Abgabenschuld gegolten haben.

Radeburg, den 22.11.2001

J e s s e
Bürgermeister
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Artikel 1

Änderung der Nutzungs- und Gebührenordnung für die Vermietung der Veran-
staltungsbühne

Die Nutzungs- und Gebührenordnung für die Vermietung der Veranstaltungsbühne in der Fas-
sung vom 11.05.2000, veröffentlicht im Radeburger Anzeiger Nr. 10/2000 am 26.05.2000 wird 
wie folgt geändert:

1. Nummer 6 wird wie folgt gefasst:
„6.  Folgende Gebühren werden festgelegt:

6.1. gemeinnützige Vereine

 - Auf- und Abbautag   je Tag 75,00 Euro
    (inkl. An- und Abtransport)
 - 1. bis 3. Miettag   gebührenfrei
 - ab 4. Miettag   je Tag   20,00 Euro
      
6.2. übrige Nutzer

 - Auf- und Abbautag   je Tag 125,00 Euro
     (inkl. An- und Abtransport)
 - 1. bis 3. Miettag   gebührenfrei
 - ab 4. Miettag   je Tag   30,00 Euro“

Artikel 2

Änderung der Gebührenordnung der Stadtbibliothek Radeburg 

Die Gebührenordnung der Stadtbibliothek Radeburg in der Fassung vom 15.08.1996, veröffentlicht 
im Radeburger Anzeiger Nr. 16/1996 am 20.09.1996 wird wie folgt geändert:

„Gebührenordnung der Stadtbibliothek Radeburg (gültig ab 01.01.2002)

1. Erstbenutzerausweis    1,00 Euro

2. Ersatzbenutzerausweis
              Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 1,00 Euro
              Erwachsene                                                           2,50 Euro

3. Versäumnisgebühren   Erwachsene      Jugendliche          Kinder
                  (bis 18 J.) 
(bis 12 J.)
               für erste begonnene Woche und je
               entliehenes Medium nach Rückgabetermin       0,50 Euro          0,40 Euro          0,25 Euro

               für 2. begonnene Woche und je                           weitere  
               entliehenes Medium nach Rückgabetermin       0,50 Euro          0,40 Euro          0,25 Euro

  für jede weitere Woche pro Medium                1,50 Euro          1,20 Euro          0,75 Euro

      zusätzlich bei jeder Mahnung:     
   Grundgebühr 2,50 Euro
                  Porto                                                                                   Porto

       Höchstgrenze bei Zeitungen und Zeitschriften 
  unter 2,50 Euro Anschaffungspreis   2,50 Euro   

4. Kostenersatz

 bei Schäden an Druckerzeugnissen                               Anschaffungspreis
 bei Beschädigung oder Verlust von Kassettenhüllen    Anschaffungspreis
 bei Beschädigung oder Verlust von 
                   Tonträgern, Spielen oder Videos                                   Anschaffungspreis

5. Gebühr für die Einarbeitung des Ersatzexemplars
    eines beschädigten oder in Verlust geratenen Mediums                          2,50 Euro

6. Vorbestellung von ausgeliehenen Medien                                                0,25 Euro
 bei schriftlicher Benachrichtigung zuzügl.                                 Porto

7. Bestellgebühr je Fernleihschein

 Grundgebühr                                                                              1,25 Euro
 Porto                                                                                            Porto
     Kosten, die von der auswärtigen Bibliothek in Rechnung
     gestellt werden, sind vom Besteller zu tragen.

8. Ausleihgebühr für Videos

    Die Abgabe von Videos erfolgt grundsätzlich nur entsprechend der ausgewiesenen
    Altersangabe.
  Erwachsene  Kinder 
    u. Jugendliche (bis 12 J.) 
 Ausleihgebühr pro Tag 1,00 Euro  0,50 Euro

9. Internetnutzung

 Lehrer, Schüler     kostenfrei
     übrige Nutzer        2,50 Euro/ 30 min   

    Ausdruck von Internetseiten    0,50 Euro/Seite“           

Artikel 3

Änderung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindereinrichtungen
in Trägerschaft der Stadt Radeburg

Die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt 
Radeburg in der Fassung vom 24.03.2000, veröffentlicht im Radeburger Anzeiger 
Nr. 6/2000 vom 31.03.2000 werden wie folgt geändert:

1. Kinderkrippe
————————————————————————————————————————              
Anzahl Kinder Betreuungszeit Familie/familienähnl. Alleinerziehende
   maximal  Gemeinschaft
———————————————————(Euro)————————-——(Euro)——————

1. Kind  9 Stunden  159,16             143,21
2. Kind       95,46       85,90   
3. Kind       31,80          28,63
4. Kind und weitere Kinder beitragsfrei

1. Kind  6 Stunden  106,09    95,46
2. Kind       63,66     57,26
3. Kind       21,22     19,07
4. Kind und weitere Kinder beitragsfrei

1. Kind  4,5 Stunden    79,56       71,58
2. Kind       47,70           42,95
3. Kind       15,90          14,32
4. Kind und weitere Kinder beitragsfrei
————————————————————————————————————————

2.      Kindergarten
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—————Anzahl Kinder Betreuungszeit Familie/familienähnl. Alleinerziehende 
   maximal  Gemeinschaft
———————————————————(Euro)——————————(Euro)——————

1. Kind  9 Stunden   99,96        89,94
2. Kind           59,97     53,94
3. Kind           19,99     17,95
4. Kind und weitere Kinder beitragsfrei

1. Kind  6 Stunden    66,62     59,92
2. Kind           39,93       35,94
3. Kind           13,29       11,96
4. Kind und weitere Kinder beitragsfrei

1. Kind  4,5 Stunden     49,95     44,94
2. Kind         29,96       26,94
3. Kind          9,97           8,95
4. Kind und weitere Kinder beitragsfrei
————————————————————————————————————————
3.      Hort 
————————————————————————————————————————
Anzahl Kinder Betreuungszeit Familie/familienähnl. Alleinerziehende
   maximal  Gemeinschaft
———————————————————(Euro)—————————(Euro)———————

1. Kind  5 Stunden   54,55     49,08
2. Kind           32,72     29,45
3. Kind           10,89           9,82
4. Kind und weitere Kinder beitragsfrei

1. Kind  6 Stunden     61,41       55,22
2. Kind  (mit Frühhort)     36,81       33,13
3. Kind           12,27       11,04
4. Kind und weitere Kinder beitragsfrei

————————————————————————————————————————

Artikel 4

Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Für Abgaben, die bereits vor diesem Zeitpunkt 
entstanden und erst nach dem 31. Dezember 2001 zu entrichten sind, sind für die Bemessung 
der Abgaben die Satzungsbestimmungen anzuwenden, die zum Zeitpunkt der Entstehung der 
Abgabenschuld gegolten haben.

Radeburg, den 22.11.2001

J e s s e
Bürgermeister

Verordnung zur Anpassung örtlicher Verordnungen und Bestimmungen an den Euro
(Euro-Anpassungs-Verordnung) 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Radeburg

Auf Grund des § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21. April 1993 (GVBl. S. 301, ber. S. 445) ) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juni 1999 (GVBl. S. 345), geändert durch Gesetz vom 24. November 2000 (GVBl. S. 482), der §§ 2, 7, 9, 17, 26, 34 u. 35 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) 
vom 16. Juni 1993 (GVBl. S. 502), geändert durch Gesetz vom 19. Oktober 1998 (GVBl. 19/1998 S. 505), des § 14 Abs. 3 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat 
Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.08.1996 (SächsGVBl. S. 386) hat der Stadtrat der Stadt Radeburg in seiner Sitzung am 22.11.2001  folgende  Verordnung zur Anpassung 
örtlicher Verordnungen und Bestimmungen an den Euro (Euro-Anpassungs-Verordnung) beschlossen:
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1. Allgemeine 
Bestimmungen

§ 1
Laufzeit

(1) Die Nutzungsverträge 
werden grundsätzlich schriftlich 
zwischen der Stadt Radeburg, 
vertreten durch den Bürger-
meister und dem Nutzer abge-
schlossen.

(2) Die Laufzeit eines Nut-
zungsvertrages beträgt maximal 
ein Schuljahr. Ausgeschlossen 
werden Samstage, Sonntage 
und Feiertage. Ausnahmen für 
Sporthallen können auf Antrag 
für Samstage und Sonntage 
vom Bürgermeister genehmigt 
werden.

(3) Für die in eingetragenen 
Sportvereinen der Stadt Rade-
burg organisierten Sportgrup-
pen kann ein Sammelvertrag 
für die Nutzung der Sporthallen 
abgeschlossen werden.

§ 2
Zustand des 

Vertragsgegenstandes

(1) Vertragsgegenstand 
sind jeweils Sporthallen sowie 
Schul- und Mehrzweckräume 
und darin enthaltene Geräte. 

(2) Der Vertragsgegen-
stand wird in dem bestehenden, 
dem Vertragnehmer bekannten 
Zustand überlassen. Er gilt als 
ordnungsgemäß übergeben, 
wenn der Vertragnehmer Män-
gel nicht unverzüglich bei der 
Schule oder der Stadt geltend 
macht. 

§ 3
Benutzung des

Vertragsgegenstandes

(1) Der Vertragsgegen-
stand darf nur zum vereinbarten 
Zweck benutzt werden. Die 
Überlassung an Dritte ist nicht 
gestattet.

(2) Der Vertragnehmer ist 
nicht berechtigt, in und am Ver-
tragsgegenstand ohne Zustim-
mung der Schule oder der Stadt 
Veränderungen vorzunehmen.

(3) Den Weisungen des 
Beauftragten der Schule oder 
der Stadt sind Folge zu leisten.

§ 4 Haftung

(1) Der Vertragnehmer ist 
verpflichtet, für die schonende 
Behandlung des Vertragsge-
genstandes zu sorgen. Er haftet 
für alle Beschädigungen und 
Verluste, die am Vertragsgegen-
stand entstehen, ohne Rücksicht 
darauf, ob die Beschädigung 
durch ihn, seine Mitglieder oder 
Beauftragten oder Teilnehmer 
der Veranstaltung ( z.B. Besucher 
) verursacht werden. Die vom 
Vertragnehmer nach Satz 2 zu 
vertretenden Schäden werden 
auf seine Kosten von der Stadt 

behoben.
(2) Der Vertragnehmer 
hat für alle Schadensersatzan-
sprüche einzustehen, die aus 
Anlaß der Überlassung des 
Vertragsgegenstandes gegen 
ihn oder gegen die Stadt Rade-
burg geltend gemacht werden. 
Wird die Stadt Radeburg wegen 
eines Schadens unmittelbar in 
Anspruch genommen, so ist 
der Vertragnehmer verpflichtet, 
die Stadt Radeburg von dem 
gegen sie geltend gemachten 
Anspruch einschließlich der 
entstehenden Prozeß- u.
Nebenkosten in voller Höhe 
freizustellen. Er hat der Stadt bei 
Führen des Rechtsstreites durch 
gewissenhafte Informationen 
Hilfe zu leisten und haftet für 
den Schaden, der der Stadt 
Radeburg durch mangelhafte 
Erfüllung dieser Verbindlichkeit 
entsteht. 

(3) Die Stadt Radeburg 
haftet nicht für vom Vertragneh-
mer mitgebrachte Gegenstän-
de.

§ 5
Verstöße gegen die Vertrags-

bestimmungen

(1) Die Stadt ist berechtigt, 
den Vertrag fristlos zu kündigen 
und die sofortige Räumung 
und Rückgabe des Vertragsge-
genstandes zu fordern, wenn 
gegen die Bestimmungen des 
Vertrages verstoßen wurde. Ein 
Verstoß gegen die Vertragsbe-
stimmungen liegt insbesondere 
bei schweren disziplinarischen 
Vergehen ( z.B. Mißachtung der 
Anordnungen vom Hausmeister, 
Mißachtung der Hallen- bzw. 
Hausordnung) vor. 

(2) Wird der Vertragsge-
genstand nicht fristgemäß frei-
gegeben, so kann ihn die Stadt 
auf Kosten des Vertragnehmers 
räumen und in Ordnung brin-
gen lassen. Der Vertragnehmer 
haftet für den durch Verzug 
entstehenden Schaden.

§ 6
Rücktritt vom Vertrag, Vertrags-

änderung

(1) Die Stadt kann vom 
Vertrag zurücktreten, wenn 
dies aus unvorhergesehenen 
Gründen mit Rücksicht auf die 
Zweckbestimmung der Schul-
anlagen oder mit Rücksicht 
auf das öffentliche Wohl not-
wendig ist oder wenn die Stadt 
den Vertragsgegenstand selbst 
benutzen oder für eine im öf-
fentlichen Interesse liegende 
Veranstaltung überlassen will.

In diesen Fällen sind rechtzeitig 
angemessene Ausweichvarian-
ten anzubieten.

(2) Der Vertragnehmer 
kann jederzeit vom Vertrag zu-
rücktreten. Von seiner Verpflich-
tung zur Zahlung des Entgeltes 
wird er jedoch nur befreit, wenn 
er der Stadt bei Schulsportan-

lagen mindestens 2 Wochen, 
bei Schulräumen mindestens 
3 Tage vor der vorgesehenen 
Benutzung den Rücktritt erklärt.
(3) Vertragsänderungen 
bedürfen der Schriftform.

2. Besondere Bestimmungen 
für die Überlassung von Sport-

hallen

§ 7
Hallenordnung

Neben allgemeinen Bestimmun-
gen ist die jeweilige Hallenord-
nung Vertragsbestandteil.

§ 8
Besondere Pflichten des Ver-

tragnehmers

Der Vertragnehmer hat auf seine 
Kosten zu sorgen
 
1. für die Aufrechterhaltung der 
Ordnung
2. für die Stellung eines verant-
wortlichen Übungleiters und 
von Aufsichtspersonen  in der 
erforderlichen Zahl 
3. für die Bereitstellung einer mit 
der Hilfeleistung bei Unglücks-
fällen vertrauten Person.

§ 9
Überlassung von Geräten

Die in den Sporthallen unter-
gebrachten Geräte stehen dem 
Vertragnehmer zur Verfügung.

§ 10
Änderungen am Vertragsge-

genstand

Änderungen jeglicher Art am 
Vertragsgegenstand dürfen 
nicht ohne Zustimmung der 
Schule oder Stadt vorgenom-
men werden. Soweit Ände-
rungen zugelassen wurden, 
ist der Vertragsgegenstand 
sofort nach der Veranstaltung 
in den früheren Zustand  z u 
versetzen.  

3. Entgelte für die 
Benutzung

§ 11
Allgemeines

(1) Für die Überlassung 
wird ein Entgelt gemäß § 12 
festgesetzt.

(2) Die Festsetzung ist 
Grundlage für die im Einzelfall 
zu vereinbarenden Entgelte. Die 
Zahlungspflicht entsteht durch 
den Vertragsabschluß.

(3) Für Ausnahmerege-
lungen nach § 1 Abs. 2 ist ein 
Entgelt gemäß § 12 Abs. 1 E zu 
zahlen.

(4) Für Schüler und Ju-
gendliche die in eingetragenen 
Vereinen der Stadt Radeburg 
organisiert sind kann auf Antrag 
auf eine Erhebung von Entgelt 
verzichtet  werden.

(5) Für regelmäßige Nut-
zungen durch einheimische 
Sportvereine können Jahres-
pauschalen vereinbart werden.

§ 12
Nutzungsentgelte

(1) Es werden folgende 
Nutzergruppen unterschieden:

A  Nichtkommerziel le 
Nutzung durch einheimische 
Vereine und Gruppen mit ge-
meinnützigem Charakter, wenn 
folgende Voraussetzungen er-
füllt werden:
- Eintragung in das Vereinsregi-
ster beim Amtsgericht Dresden 
bzw. Nachweis der Mitglied-
schaft in Vereinen der Stadt 
Radeburg
- Bestätigung der Gemeinnüt-
zigkeit durch das Finanzamt 
Dresden
und Nutzung durch einheimi-
sche Schüler- und Jugendgrup-
pen (bis 18 Jahre) 
B  Nichtkommerziel le 
Nutzung für Vereine und Grup-
pen/ für private Nutzer/ für Par-
teien, aber ohne gemeinnützi-
gen Charakter, sowie auswärtige 
Vereine
und Gruppen
C übrige Nutzer (kom-
merzielle Nutzung)
D  öffentlich-rechtliche 
Träger (z.B: Landratsamt, AOK)

Impressum: Radeburger Anzeiger,  seit 1876, 124. (11.) Jahrgang, neu begründet auf Anregung des Runden Tisches 1990 von Frau Kerstin Fuhrmann und Herrn Pfarrer i.R. Martin Koch, Amtsblatt der Stadt Radeburg, unabhängige Zeitung und Bekannt-
machungsblatt für Radeburg (mit Bärwalde,Bärnsdorf, Berbisdorf und Volkersdorf und Großdittmannsdorf,), mit dem Amtsblatt der Gemeinde Ebersbach (mit Beiersdorf, Bieberach, Cunnersdorf, Ermendorf, Freitelsdorf, Hohndorf, Kalkreuth, Lauterbach, 
Marschau, Naunhof, Reinersdorf und Rödern), Steinbach, Tauscha (mit Dobra, Kleinnaundorf, Würschnitz und Zschorna) und mit `s Blatt, Amtsblatt des Verwaltungsverbandes Schönfeld (mit Schönfeld und Weißig a.R.) sowie des Abwasserzweckverban-
des „Trinkwasserschutzzone Radeburg“ . Herausgeber, Layout und Satz: Werbung und Kommunikationsdesign Klaus-Dieter Kroemke, August-Bebel-Str. 2, Tel. (035208) 80810. Verantwortlicher Redakteur: Klaus-Dieter Kroemke, August-Bebel-Str. 2, Tel. 
(035208)80810, Fax: 80811, Internet: www.radeburg.de und www.dresden-land.de/raz.html, e-Mail: radeburg@nikocity.de;Verantwortlich fur die amtlichen Teile: Für Amtsblatt der Stadt Radeburg: Bgmst. Dieter Jesse, für Amtsblatt der Gemeinde Ebersbach: 
Bgmst. Margot Fehrmann, für Amtsblatt des Verwaltungsverbandes Schönfeld, Hans-Joachim Weigel, Vorsitzender des Verwaltungsverbandes und für den AZV „Trinkwasserschutzzone Radeburg“ Wolfgang Hofmann, Vorsitzender des AZV. Verantwortliche 
für den Anzeigenteil: Monika Kroemke, August-Bebel-Str. 2, 01471 Radeburg, Tel.: (035208) 80810, Fax. 80811. Der Radeburger Anzeiger erscheint i.d.R. 14-tägig, die enthaltenen Amtsblätter mindestens 1 x im Monat.  Anzeigenschluß ist am letzten Freitag 
vor dem jeweiligen Ausgabetag. Spätere Annahme auf Anfrage. Preise und Rabatte laut gültiger Preisliste: Nr. 3/1995, Mediadaten werden auf Wunsch zugesandt. Ortspreis 1,36 DM/mm, für private Anzeigen 0,68 DM/mm. Für die Gemeindeverwaltungen 
der o.g. Gemeinden, gemeinnützige Vereine und nichtkommerzielle Veranstaltungen kostenlose Veröffentlichungsmöglichkeit, bei mit Einnahmen verbundenen Veranstaltungen 0,68 DM/mm. Rechte: Nachdruck, auch auszugsweise, oder Kopie, auch von 
Teilen, einschließlich Teilen aus Anzeigen, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion und der Urheber. Verstöße werden nach dem Urheberrechtsgesetz geahndet. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion 
übereinstimmen. Dies gilt auch für Leserzuschriften. Leserzuschriften werden als zur Veröffentlichung bestimmt angesehen, wenn nichts Gegenteiliges ausdrücklich vermerkt ist und können ohne Rücksprache mit dem Verfasser gekürzt werden.

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Radeburg

Satzung zur Festlegung von Bestimmungen für die außerunterrichtliche Nutzung von Sporthallen, Schul- 
und Mehrzweckräumen der Stadt Radeburg

Auf Grund des § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21. April 1993 (GVBl. S. 301, ber. S. 445) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juni 1999 (GVBl. S. 345),geändert durch Gesetz vom 24. November 2000 (GVBl. S. 482) in Verbindung mit § 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) vom 16. Juni 
1993 (GVBl. S. 502) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Oktober 1998 (GVBl. 19/1998, S. 505) beschließt der Stadtrat der Stadt Radeburg am 22.11.2001 die nachfolgende Satzung:

E Zusätzliches Entgelt 
für Nutzergruppen A bis D für 
Nutzung der Sporthallen an 
Samstagen und Sonntagen
(2) Entgelte für Schulräu-
me     

(Euro)
1. Klassenzimmer
    
 bis zu 4 Stunden 
Gruppe A 
Gruppe B 
Gruppe C 
Gruppe D

über 4 bis 8 Stunden
Gruppe A 
Gruppe B 
Gruppe C 
Gruppe D       

2. Zimmer 21 Mittelschule
   (mit Nutzung Videotechnik)

bis zu 4 Stunden
Entgelte nach Ziffer 1 zuzüg-
lich jeweils 5,00 Euro für Tech-
niknutzung

über 4 bis 8 Stunden
Entgelte nach Ziffer 1 zuzüg-
lich jeweils 5,00 Euro für Tech-
niknutzung

3. Aula 
   

 5,00
20,00
50,00 
30,00  

 8,75
35,00
87,50
52,50   

 2,00 
8,00 

20,00 
12,00 

3,50
14,00
36,00
20,00 

 
bis zu 4 Stunden
Gruppe A 
Gruppe B 
Gruppe C 
Gruppe D  
    
über 4 bis 8 Stunden    
Gruppe A 
Gruppe B 
Gruppe C 
Gruppe D

(3) Entgelte für Sporthal-
len 

1. Sporthalle Meißner Berg (neu)

Euro/Stunde
Gruppe A 3,85 
Gruppe B 15,50
Gruppe C 38,75
Gruppe D 23,25
Gruppe E 5,00

2. Sporthallen Mittelschule Ra-
deburg, Grundschule Radeburg, 
Grundschule Berbisdorf

 Euro/Stunde
Gruppe A 1,50 
Gruppe B 6,50
Gruppe C 16,25

Tabelle zu § 12 (4)

Gruppe D 9,75
Gruppe E 2,50

(4)      

Gleichzeitig treten die „Bestim-
mungen für die außerunterricht-
liche Nutzung von Schulsport-
hallen und Schulräumen“ vom 
01.05.1999 außer Kraft.

Radeburg, den 22.11.2001
J e s s e
Bürgermeister

Entgelte für Mehrzweckräume

(Tabelle)
* Zusätzlich wird eine Gebühr 
von 5,00 Euro für die Benutzung 
von Geschirr, Besteck,
Gläsern und sonstigem erho-
ben.
** Für die Reinigung des Ge-

schirrs im Speiseraum der 
Grundschule Berbisdorf, sind 
zusätzlich 20,00 Euro zu ent-
richten.

4. Inkraftsetzung

§  13 Inkraftreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung 
vom 01.01.2002 in Kraft.
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